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Abgeordnetengesetz des Landes Nordrhein-Westfa-
len – AbgG NRW –

Vom 5. April 2005

Erster Teil

Mitgliedschaft und Beruf

§ 1 
Erwerb und Verlust der Mitgliedschaft

Fußnoten zu § 1 Erwerb und Verlust der Mitgliedschaft

§ 1, § 12 und § 29 geändert, § 9, § 10, § 11, § 18 zuletzt geändert durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 19. Dezember 2019 (GV. NRW. S. 992), in Kraft getreten mit Wirkung vom 1. De-
zember 2019.

Erwerb und Verlust der Mitgliedschaft im Landtag regeln sich nach den Vorschriften des Landes-
wahlgesetzes. Während der Dauer der Mitgliedschaft im Landtag darf dem Nachnamen der Zu-
satz „Mitglied des Landtags“ oder „MdL“ hinzugefügt werden.
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§ 2 
Schutz der freien Mandatsausübung

(1) Niemand darf gehindert werden, sich um ein Mandat im Landtag oder in der gesetzgebenden 
Körperschaft eines anderen Landes zu bewerben, es zu übernehmen oder auszuüben. Zu den 
Pflichten der Abgeordneten gehört die Teilnahme an Plenar- und Ausschusssitzungen, an Sit-
zungen der Fraktionen und Arbeitskreise sowie des Ältestenrates und des Präsidiums (Pflichtsit-
zungen).

(2) Benachteiligungen am Arbeitsplatz im Zusammenhang mit der Bewerbung um ein Mandat so-
wie der Annahme und Ausübung eines Mandats sind unzulässig.

(3) Eine Kündigung oder Entlassung im Zusammenhang mit der Annahme oder Ausübung des 
Mandats ist unzulässig. Eine Kündigung ist im Übrigen nur aus wichtigem Grunde zulässig. Der 
Kündigungsschutz beginnt mit der Aufstellung des Bewerbers durch das dafür zuständige Organ 
der Partei oder mit der Einreichung des Wahlvorschlags. Er gilt ein Jahr nach Beendigung des 
Mandats fort.

§ 3 
Wahlvorbereitungsurlaub

Einem Bewerber bzw. einer Bewerberin um einen Sitz im Landtag oder in der gesetzgebenden 
Körperschaft eines anderen Landes ist innerhalb der letzten zwei Monate vor dem Wahltag auf 
Antrag der zur Vorbereitung der Wahl erforderliche Urlaub bis zu zwei Monaten zu gewähren. 
Ein Anspruch auf Fortzahlung des Gehalts oder des Lohnes besteht für die Dauer der Beurlau-
bung nicht.

§ 4 
Berufs- und Betriebszeiten

(1) Die Zeit der Mitgliedschaft im Landtag und in der gesetzgebenden Körperschaft eines ande-
ren Landes ist nach Beendigung des Mandats auf die Berufs- und Betriebszugehörigkeit anzu-
rechnen.

(2) Im Rahmen einer bestehenden betrieblichen oder überbetrieblichen Altersversorgung wird 
die Anrechnung nach Absatz 1 nur im Hinblick auf die Erfüllung der Unverfallbarkeitsfristen des § 
1 des Gesetzes zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung vom 19. Dezember 1974 
(BGBl. I S. 3610) vorgenommen.

Zweiter Teil

Leistungen an Abgeordnete

§ 5 
Abgeordnetenbezüge

Fußnoten zu § 5 Abgeordnetenbezüge
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§ 5 zuletzt geändert durch Gesetz vom 8. April 2025 (GV. NRW. S. 396), in Kraft getreten 
am 23. April 2025.

(1) Ein Mitglied des Landtags erhält monatliche Abgeordnetenbezüge in Höhe von 10.917,77 Euro. 
Zusätzlich erhält es monatliche Bezüge in Höhe von 2.880,12 Euro, die zur Finanzierung der Al-
ters- und Hinterbliebenenversorgung gemäß § 10 Absatz 4 an das Versorgungswerk der Mitglie-
der der Landtage von Nordrhein-Westfalen, Brandenburg und Baden-Württemberg abgeführt 
werden. Die monatlichen Bezüge nach Satz 2 dürfen nicht mehr als ein Zwölftel des in § 5 Ab-
satz 1 Nummer 8 Satz 2 des Körperschaftsteuergesetzes vom 15. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4144) 
festgelegten jährlichen Höchstbetrags betragen.

(2) Der Präsident bzw. die Präsidentin des Landtags erhält zusätzliche monatliche Bezüge in Hö-
he von 50 Prozent, seine bzw. ihre Stellvertreter und Stellvertreterinnen erhalten zusätzliche mo-
natliche Bezüge in Höhe von 25 Prozent der Abgeordnetenbezüge nach Absatz 1.

§ 6 
Amtsausstattung

Fußnoten zu § 6 Amtsausstattung

§ 6 zuletzt geändert durch Gesetz vom 8. April 2025 (GV. NRW. S. 396), in Kraft getreten 
am 23. April 2025.

(1) Die Mitglieder des Landtags erhalten eine Amtsausstattung, die Sachleistungen umfasst.

(2) Zur Amtsausstattung gehören die Bereitstellung eines eingerichteten Büros am Sitz des 
Landtags und die Bereitstellung und Nutzung der durch den Landtag zur Verfügung gestellten 
Informations- und Kommunikationseinrichtungen nach Maßgabe des Haushaltsplans des Landes 
Nordrhein-Westfalen sowie die kostenlose Nutzung der sonstigen Einrichtungen des Landtags in 
Ausübung des Mandats. Als Sachleistung werden auch Übernachtungsmöglichkeiten am Sitz 
des Landtags in begrenztem Umfang sowie Leistungen zur besseren Vereinbarkeit von Familie 
und Mandat unter Zahlung von im Haushaltsplan festgelegten Eigenanteilen zur Verfügung ge-
stellt. Das Nähere, insbesondere Zeitpunkt und Umfang, regeln das Haushaltsgesetz und die ent-
sprechenden Ausführungsbestimmungen des Ältestenrates.

(3) Für die Beschäftigung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Unterstützung bei der Erle-
digung der parlamentarischen Arbeit erhält jedes Mitglied des Landtags gegen Nachweis Auf-
wendungen ersetzt, die vom Landtag verwaltet werden. Der Aufwand für Tätigkeiten von Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern, die nicht der Unterstützung bei der Erledigung der parlamentari-
schen Arbeit dienen und deshalb nicht in der Arbeitszeit ausgeübt werden dürfen, ist nicht er-
stattungsfähig. Der zur Verfügung stehende jährliche Höchstbetrag wird im Haushalt festgesetzt; 
dieser ist in der Höhe auf 40 vom Hundert der im Bundeshaushalt auf Grundlage von § 12 Absatz 
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3 des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Deutschen Bundestages (Abge-
ordnetengesetz) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Februar 1996 (BGBl. I S. 326), zu-
letzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Verbesserung der Transparenzregeln für die Mit-
glieder des Deutschen Bundestages und zur Anhebung des Strafrahmens des § 108e des Straf-
gesetzbuches vom 8. Oktober 2021 (BGBl. I S. 4650), vorgesehenen Beträge begrenzt. In be-
gründeten Ausnahmefällen können nicht ausgeschöpfte Mittel noch im darauf folgenden Jahr 
verwendet werden, sofern hierfür im abgelaufenen Jahr Zahlungsverpflichtungen entstanden 
sind. Nicht übernommen werden Aufwendungen, die anlässlich der Beschäftigung von Ehegat-
ten, Ehegatten anderer Mitglieder des Landtags, eingetragenen Lebenspartnern und -partnerin-
nen, eingetragenen Lebenspartnern und -partnerinnen anderer Mitglieder des Landtags, von 
Verschwägerten und von Verwandten ersten bis dritten Grades entstehen. Einzelheiten über den 
Umfang und die Voraussetzungen für den Ersatz von Aufwendungen, über nicht abdingbare 
Mindestvorschriften für den Arbeitsvertrag und sonstige Fragen regeln das Haushaltsgesetz und 
die vom Ältestenrat zu erlassenden Ausführungsbestimmungen. Werden gesetzliche Fördermit-
tel, wie z. B. nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch - Arbeitsförderung, dem Soldatenversor-
gungsgesetz, dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch in der jeweils geltenden Fassung, in An-
spruch genommen, so ist die Fördermaßnahme unter Beteiligung der Landtagsverwaltung abzu-
rechnen. Die Fördermittel sind an die Landtagsverwaltung abzutreten. Erhaltene Mittel sind ab-
zuführen.

(4) Spätestens einen Monat nach Beginn eines Beschäftigungsverhältnisses ist dem Landtag ein 
Führungszeugnis der oder des zu Beschäftigenden vorzulegen. Der Inhalt des Führungszeugnis-
ses richtet sich nach § 32 Absatz 1 und Absatz 2, §§ 33 und 34 Bundeszentralregistergesetz. 
Enthält das Führungszeugnis einen Eintrag wegen einer vorsätzlichen Straftat oder wird das 
Führungszeugnis nicht innerhalb eines Monats vorgelegt, endet der Anspruch auf Aufwendungs-
ersatz nach Absatz 3 zwei Monate nach Beginn des Beschäftigungsverhältnisses. Auf Antrag 
des Mitglieds des Landtags kann der Aufwendungsersatz trotz eines Eintrags gezahlt werden, 
wenn eine Gefährdung parlamentarischer Rechtsgüter im konkreten Einzelfall nach Abwägung 
aller Umstände nicht zu befürchten ist. Die Entscheidung trifft die Präsidentin bzw. der Präsident 
im Benehmen mit dem Präsidium; dies gilt entsprechend für Widerruf und Rücknahme der Ent-
scheidung. Soweit tatsächliche Umstände vorliegen, aufgrund derer eine Gefährdung parlamen-
tarischer Rechtsgüter zu befürchten ist, kann der Zugang zu Einrichtungen des Landtags, insbe-
sondere zu den Gebäuden und IT-Systemen, ganz oder teilweise versagt werden. Das Mitglied 
des Landtags ist zuvor anzuhören; es hat die notwendigen Auskünfte zu erteilen. Zugangsrechte 
können auch versagt werden, wenn kein Führungszeugnis vorgelegt wird oder Auskünfte nicht 
erteilt werden.

(5) Der Landtag beschließt zu Beginn einer Wahlperiode die Anpassung der Mitarbeiterpauschale 
nach Absatz 3 in Anlehnung an die Tarifentwicklung für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst 
des Landes Nordrhein-Westfalen. § 19 findet Anwendung. Die Berechnung und der Anpassungs-
betrag werden jeweils in einer Landtagsdrucksache veröffentlicht und dem Landtag zur Befas-
sung zugeleitet.

(6) Die Mitglieder des Landtags haben das Recht, die Verkehrsmittel des öffentlichen Personen-
nahverkehrs, der Deutschen Bahn AG und der nicht bundeseigenen Bahnen des Nahverkehrs in-
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nerhalb des Gebietes des Landes Nordrhein-Westfalen sowie die Verkehrsmittel der Deutschen 
Bahn AG nach Berlin frei zu benutzen.

(7) Einem schwerbehinderten Mitglied des Landtags kann die behinderungsbedingt notwendige 
zusätzliche Amtsausstattung zur Verfügung gestellt werden. Die Entscheidung trifft das Präsidi-
um im Einzelfall.

§ 7 
Anrechnung anderer Einkünfte; Doppelmandat; Ordnungsgeld

Fußnoten zu § 7 Anrechnung anderer Einkünfte; Doppelmandat; Ordnungsgeld

§ 7 zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. Januar 2024 (GV. NRW. S. 76, ber. S. 114), in 
Kraft getreten am 9. Februar 2024.

(1) Hat ein Mitglied des Landtags neben den Abgeordnetenbezügen nach § 5 Anspruch auf Ein-
kommen aus einem Amtsverhältnis, so werden die Abgeordnetenbezüge um 57,20 Prozent ge-
kürzt. Amtsverhältnis ist die Ausübung des Amtes des Ministerpräsidenten bzw. der Ministerprä-
sidentin, eines Ministers bzw. einer Ministerin oder eines Parlamentarischen Staatssekretärs 
bzw. einer Parlamentarischen Staatssekretärin.

(2) Hat ein Mitglied des Landtags neben den Abgeordnetenbezügen nach § 5 Anspruch auf Ein-
kommen aus einer Verwendung im öffentlichen Dienst, so werden die Abgeordnetenbezüge um 
52,44 Prozent gekürzt; der Kürzungsbetrag darf jedoch 50 Prozent des Einkommens aus einer 
Verwendung im öffentlichen Dienst nicht übersteigen.

(3) Die Abgeordnetenbezüge nach § 5 ruhen neben Versorgungsansprüchen aus einem Amts-
verhältnis oder aus einer Verwendung im öffentlichen Dienst um 65 Prozent der Versorgungsan-
sprüche, höchstens jedoch um 52,44 Prozent der Abgeordnetenbezüge nach § 5 Absatz 1. Ent-
sprechendes gilt beim Bezug einer Rente aus einer zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenver-
sorgung für Angehörige des öffentlichen Dienstes; § 68 Absätze 3 bis 5 des Landesbeamtenver-
sorgungsgesetzes sind sinngemäß anzuwenden. Erhält ein Mitglied des Landtags Versorgungs-
bezüge aus einer Verwendung im öffentlichen Dienst einer zwischenstaatlichen oder überstaatli-
chen Einrichtung, sind § 8 des Bundesbesoldungsgesetzes und die dazu im Zweiten Gesetz zur 
Vereinheitlichung und Neuregelung des Besoldungsrechts in Bund und Ländern ergangenen 
Übergangsvorschriften sinngemäß anzuwenden mit der Maßgabe, dass die Abgeordnetenbezü-
ge nach § 5 Absatz 1 um höchstens 52,44 Prozent gekürzt werden.

(4) Die Absätze 1 bis 3 sind nicht auf jährliche Sonderzahlungen auf gesetzlicher Grundlage oder 
auf Grund tariflicher Regelungen anzuwenden.

(5) Bei Abgeordneten, die gleichzeitig Mitglieder des Europäischen Parlaments oder des Deut-
schen Bundestages sind, entfallen für die Dauer dieser Mitgliedschaft 71,50 Prozent der Abge-
ordnetenbezüge nach § 5. Die Abgeordnetenbezüge nach § 5 ruhen neben Übergangsgeld oder 
Versorgungsansprüchen aus der Mitgliedschaft im Europäischen Parlament, im Deutschen Bun-
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destag oder in einem anderen Landesparlament in Höhe von 65 Prozent der Ansprüche auf 
Übergangsgeld bzw. Versorgung, höchstens jedoch in Höhe von 52,44 Prozent der Abgeordne-
tenbezüge nach § 5 Absatz 1, wenn nicht die Vorschriften des anderen Parlaments ein Ruhen, 
Entfallen oder eine Anrechnung anordnen.

(6) Ein nach der Geschäftsordnung des Landtags wegen einer nicht nur geringfügigen Verlet-
zung der parlamentarischen Ordnung oder der Würde des Parlaments festgesetztes Ordnungs-
geld wird mit der laufenden Zahlung der Abgeordnetenbezüge nach § 5 Absatz 1 Satz 1 bis zur 
Tilgung verrechnet. Die Pfändungsschutzvorschriften nach § 20 finden keine Anwendung.

§ 8 
Dienstreisen

Fußnoten zu § 8 Dienstreisen

§ 8 zuletzt geändert durch Gesetz vom 8. April 2025 (GV. NRW. S. 396), in Kraft getreten 
am 23. April 2025.

(1) Abgeordneten, die im Auftrage des Präsidenten bzw. der Präsidentin an Veranstaltungen au-
ßerhalb des Hauses des Landtags teilnehmen oder im Verfahren nach Artikel 41a der Landesver-
fassung tätig werden, kann der Präsident bzw. die Präsidentin auf vorherigen schriftlichen An-
trag eine Entschädigung für Fahrkosten im Lande Nordrhein-Westfalen gewähren.

(2) Bei Sitzungen außerhalb des Landes Nordrhein-Westfalen werden nur die außerhalb des Gel-
tungsbereichs der Freifahrtberechtigung (§ 6 Absatz 5) durch Benutzung öffentlicher Verkehrs-
mittel entstehenden Fahrkosten erstattet. Auf schriftlichen Antrag kann der Präsident bzw. die 
Präsidentin die Benutzung anderer Verkehrsmittel zulassen.

(3) Bei genehmigter Benutzung eines Kraftwagens gemäß Absatz 1 oder Absatz 2 wird eine Kilo-
metergeldentschädigung in der in § 5 Absatz 1 Landesreisekostengesetz festgelegten Höhe ab 
Landesgrenze gewährt, wenn das Mitglied des Landtags

a) einen eigenen Kraftwagen,

b) einen Kraftwagen gegen Entgelt

c) einen Kraftwagen, dessen Betriebskosten von ihm getragen werden,

benutzt.

(4) Werden bei Sitzungen außerhalb des Landes Nordrhein-Westfalen die Fahrkosten vom Land 
getragen, so entfällt insoweit die Erstattung nach den Absätzen 1 und 2.

(5) Die Kosten für notwendige Übernachtungen bei Sitzungen außerhalb des Sitzes des Land-
tags trägt das Land.
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(6) Findet während der sitzungsfreien Zeit eine Plenarsitzung statt, so sind den Abgeordneten 
die Kosten für Hin- und Rückreise zum Sitzungs- und Urlaubsort zu erstatten, falls sie ihren Ur-
laub wegen dieser Sitzung unterbrechen müssen; Absatz 2 findet Anwendung. Das gleiche gilt 
für Sitzungen des Präsidiums, des Ältestenrats oder eines Ausschusses.

(7) Die Genehmigung zur Durchführung von Auslandsreisen erteilt der Präsident bzw. die Präsi-
dentin, bei Teilnahme mehrerer Abgeordneter im Einvernehmen mit dem Präsidium. Reisekosten 
werden in diesem Falle nach der Auslandskostenerstattungsverordnung erstattet.

(8) Bei Dienstreisen des Präsidenten bzw. der Präsidentin, der Vizepräsidenten und der Vizeprä-
sidentinnen werden die entstandenen Auslagen erstattet.

(9) In anderen Sonderfällen entscheidet der Präsident bzw. die Präsidentin auf schriftlichen An-
trag unter sinngemäßer Anwendung der Vorschriften der Absätze 1 bis 8.

(10) Werden Abgeordnete darüber hinaus im Auftrag einer Fraktion tätig, bleibt die Reisekosten-
entschädigung der Fraktion überlassen.

Dritter Teil

Leistungen nach 
Ausscheiden aus dem Landtag

§ 9 
Übergangsgeld

Fußnoten zu § 9 Übergangsgeld

§ 1, § 12 und § 29 geändert, § 9, § 10, § 11, § 18 zuletzt geändert durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 19. Dezember 2019 (GV. NRW. S. 992), in Kraft getreten mit Wirkung vom 1. De-
zember 2019.

(1) Ein Mitglied des Landtags erhält nach seinem Ausscheiden aus dem Landtag nach Ablauf der 
Gewährung der Abgeordnetenbezüge nach § 5 Übergangsgeld, sofern es dem Landtag mindes-
tens ein Jahr angehört hat. Das Übergangsgeld besteht aus einem Grundbetrag und einem Auf-
stockungsbetrag.

(2) Der Grundbetrag wird in Höhe von 50 Prozent der Abgeordnetenbezüge nach § 5 Absatz 1 
für drei Monate gewährt.

(3) Auf Antrag wird vom Ausscheiden an, zusätzlich zum Grundbetrag nach Absatz 2, ein Auf-
stockungsbetrag in Höhe von 50 Prozent der Abgeordnetenbezüge nach § 5 Abs. 1 gewährt. 
Dieser wird bei einer Mitgliedschaft im Landtag von bis zu sechs Jahren sechs Monate lang, bei 
einer Mitgliedschaft über sechs Jahren zwölf Monate lang gezahlt.
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(4) Auf den Aufstockungsbetrag nach Absatz 3 werden alle eigenen Einkünfte, die im Bezugs-
zeitraum zufließen, angerechnet mit Ausnahme der Einkünfte aus Kapitalvermögen und aus Ver-
mietung und Verpachtung. Angerechnet werden auch die Entschädigung als Mitglied des Euro-
päischen Parlaments, des Deutschen Bundestages oder der gesetzgebenden Körperschaft eines 
anderen Landes sowie das Übergangsgeld nach dem Europaabgeordnetengesetz, dem Abge-
ordnetengesetz des Bundes oder eines anderen Landes. Der Aufstockungsbetrag wird in vollem 
Umfang der Einkünfte gekürzt. Die zu berücksichtigenden Einkünfte sind nachzuweisen. Von der 
zahlenden Stelle kann ein Nachweis über Zeitraum und Höhe der Einkünfte verlangt werden. Als 
Nachweise gelten auch sonstige Dokumente, aus denen sich erzielte Einkünfte im Bezugszeit-
raum ermitteln lassen. Bis zur Vorlage des Steuerbescheides für das betreffende Jahr erfolgt ei-
ne vorläufige Festsetzung.

(5) Tritt ein ehemaliges Mitglied des Landtags in das Europäische Parlament, den Deutschen 
Bundestag oder ein Landesparlament ein, entfällt die Zahlung nach Absatz 2 und ruht die Zah-
lung nach Absatz 3 mit dem Zeitpunkt des Eintritts. Erfolgt der Wiedereintritt in den Landtag 
Nordrhein-Westfalen, wird bei einem erneuten Ausscheiden aus dem Landtag der Aufstockungs-
betrag nach Absatz 3 in der Summe höchstens 12 Monate gewährt.

(6) Stirbt ein ehemaliges Mitglied des Landtags während des Bezugs von Übergangsgeld nach 
Absatz 2, so werden die Leistungen nach Absatz 2 an den überlebenden Ehegatten, den einge-
tragenen Lebenspartner oder die eingetragene Lebenspartnerin, die leiblichen Abkömmlinge so-
wie die angenommenen Kinder fortgesetzt, wenn Ansprüche auf Hinterbliebenenversorgung 
nach dem Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Landtags Nordrhein-Westfalen 
(Abgeordnetengesetz – AbgG NW) vom 24. April 1979 (GV. NRW. S. 238), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 27. Januar 2004 (GV. NRW. S. 30), und der Satzung des Versorgungswerks nicht 
entstehen; sind mehrere gleichberechtigte Personen vorhanden, so ist für die Bestimmung des 
Zahlungsempfängers bzw. der Zahlungsempfängerin die Reihenfolge der Aufzählung maßge-
bend.

§ 10 
Versorgungswerk

Fußnoten zu § 10 Versorgungswerk

§ 1, § 12 und § 29 geändert, § 9, § 10, § 11, § 18 zuletzt geändert durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 19. Dezember 2019 (GV. NRW. S. 992), in Kraft getreten mit Wirkung vom 1. De-
zember 2019.

(1) Zur Vorsorge für das Alter und zur Unterstützung des überlebenden Ehegatten, des Lebens-
partners bzw. der Lebenspartnerin und der Waisen ist für die Abgeordneten des Landtags Nord-
rhein-Westfalen ein Versorgungswerk am Sitz des Landtags errichtet. Die Rechtsverhältnisse 
des Versorgungswerks werden durch das Versorgungswerksgesetz NRW vom 16. September 
2014 (GV. NRW. S. 544) sowie durch die Satzung des Versorgungswerks in den jeweils gelten-
den Fassungen geregelt.
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(2) Die Mitglieder des Landtags Nordrhein-Westfalen sind Pflichtmitglieder im Versorgungswerk. 
Die Mitgliedschaft im Versorgungswerk endet mit dem Tod des Mitglieds sowie in den Fällen des 
Absatzes 3 Nummer 4.

(3) Das Versorgungswerk erbringt nach Maßgabe dieses Gesetzes und seiner Satzung auf An-
trag folgende Leistungen:

1. Altersrente,

2. Hinterbliebenenrente,

3. Überbrückungsgeld,

4. Erstattung von Beiträgen als Versorgungsabfindung bzw. Nachversicherung in der gesetzli-
chen Rentenversicherung entsprechend den Bestimmungen im Abgeordnetengesetz des Deut-
schen Bundestages.

Anstelle der Erstattung der Beiträge wird die Mandatszeit auf Antrag als Dienstzeit im Sinne des 
Besoldungs- und Versorgungsrechts der Beamten, Richter und Soldaten berücksichtigt.

5. Kapitalabfindung für hinterbliebene Ehegatten oder hinterbliebene Lebenspartner und Lebens-
partnerinnen, deren Rentenanspruch durch Wiederverheiratung oder Eingehen einer neuen Le-
benspartnerschaft erlischt..

(4) Jedes Mitglied des Landtags zahlt einen monatlichen Pflichtbeitrag zum Versorgungswerk in 
Höhe der Abgeordnetenbezüge nach § 5 Absatz 1 Satz 2. Die Beiträge werden von den Abgeord-
netenbezügen nach § 5 Absatz 1 einbehalten und an das Versorgungswerk abgeführt. Die Höhe 
der Altersrente ist von der Dauer der Beitragszahlung sowie dem Lebensalter des Mitglieds zum 
jeweiligen Zeitpunkt der Zahlung abhängig. Eine Differenzierung der Rentenhöhen nach dem Ge-
schlecht erfolgt nicht. Die Rente wird erst nach dem Ausscheiden aus dem Landtag gewährt; sie 
ruht bei einer erneuten Mitgliedschaft im Landtag bis zum Ausscheiden.

(5) Jedes Mitglied hat nach dem Ausscheiden aus dem Landtag Anspruch auf eine lebenslange 
Altersrente, sobald es das 67. Lebensjahr vollendet hat, sofern es zu diesem Zeitpunkt mindes-
tens 30 Monate Beiträge in der gemäß Absatz 4 Satz 1 festgelegten Höhe in das Versorgungs-
werk gezahlt hat und davon mindestens 12 Monate Pflichtbeiträge als Mitglied des Landtags er-
bracht wurden. Ein Rentenbeginn mit Vollendung des 62. Lebensjahres ist möglich unter Inkauf-
nahme von Abschlägen. Für Mitgliedschaften, die bis zum 31. Dezember 2011 begonnen haben, 
wird die Altersrente frühestens vom vollendeten 60. Lebensjahr an gewährt, sofern die sonstigen 
Voraussetzungen nach Satz 1 erfüllt sind.

(6) Hinterbliebenenrenten werden gewährt, wenn das Mitglied zum Zeitpunkt des Todes mindes-
tens Beiträge in dem in Absatz 5 Satz 1 genannten Umfang erbracht hat. Die Witwen- bzw. Wit-
werrente beträgt 55 Prozent des Rentenanspruchs oder der Rentenanwartschaft, die das Mit-
glied im Zeitpunkt seines Todes erreicht hat. Die Witwen- bzw. Witwerrente vermindert sich für 
jedes volle Kalenderjahr, um das der Hinterbliebene mehr als 15 Jahre jünger als das Mitglied ist, 
um fünf, höchstens jedoch auf 27,5 Prozent. Die Waisenrente beträgt bei Halbwaisen 12 Prozent, 

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen, 
Friedrichstr. 62-80, 40217 Düsseldorf 9 / 33



bei Vollwaisen 20 Prozent des Rentenanspruchs oder der Rentenanwartschaft, die das Mitglied 
im Zeitpunkt seines Todes erreicht hat.

(7) Eine Anrechnung der Leistungen des Versorgungswerks auf das Ruhegehalt, auf Versor-
gungs- und Rentenbezüge der Angehörigen des öffentlichen Dienstes findet nicht statt. Bei dem 
Zusammentreffen von Versorgungsansprüchen nach dem Gesetz über die Rechtsverhältnisse 
der Mitglieder des Landtags Nordrhein-Westfalen vom 24. April 1979, zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 27. Januar 2004, ggf. zusammen mit Leistungen nach der Satzung der Hilfskasse beim 
Landtag, und Renten aus dem Versorgungswerk darf ein Betrag von 36,23 Prozent der Abgeord-
netenbezüge nach § 5 Absatz 1 nicht überschritten werden. Versorgungsansprüche und Leistun-
gen der Hilfskasse für die Wahrnehmung der Ämter nach § 5 Absatz 2 bleiben unberücksichtigt. 
Die verbleibenden Versorgungsansprüche werden in Höhe des übersteigenden Betrages ge-
kürzt. Rentenbeträge, die auf freiwilliger Höherversicherung beruhen, bleiben unberücksichtigt. 
Im Übrigen erfolgt keine Anrechnung anderer Leistungen auf die Renten des Versorgungswerks.

(8) Die gesetzlichen und satzungsmäßigen Ansprüche auf Leistungen und Beiträge verjähren in 
vier Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Ablauf des Jahres, in dem der Anspruch fällig ge-
worden ist. Für die Hemmung, die Unterbrechung und die Wirkungen der Verjährung gelten die 
Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches entsprechend.

§ 10 a 
Versorgungszuschlag

Fußnoten zu § 10 a Versorgungszuschlag

§ 10 a eingefügt durch Gesetz vom 8. April 2025 (GV. NRW. S. 396), in Kraft getreten am 
23. April 2025.

(1) Ehemaligen Abgeordneten, die eine Altersrente nach § 10 Absatz 5 erhalten, und deren Hin-
terbliebenen, die eine Rente nach § 10 Absatz 6 erhalten, sowie Empfängern einer Versorgungs-
ausgleichsrente nach § 21 der Satzung des Versorgungswerks wird ein Versorgungszuschlag 
aus Haushaltsmitteln des Landes gewährt. Der Versorgungszuschlag wird nur auf Rentenbe-
standteile geleistet, die auf Grundlage dieses Gesetzes sowie des Versorgungswerksgesetzes 
NRW gezahlt werden.

(2) Der individuelle Versorgungszuschlag wird so bemessen, dass der Gesamtbetrag der Rente 
nach Absatz 1, einschließlich des jährlichen Betrages der Leistungsverbesserungen nach § 33 
Absatz 3 der Satzung des Versorgungswerks ohne Leistungen nach § 4 Absatz 4 Versorgungs-
werksgesetz und einschließlich des Versorgungszuschlages, jährlich zum 1. Juli um den nach § 
15 Absatz 2 ermittelten Prozentsatz steigt. § 10 Absatz 7 findet Anwendung.

(3) Abweichend von Absatz 2 erfolgt eine fiktive Anrechnung von Leistungsverbesserungen 
nach § 33 Absatz 3 der Satzung des Versorgungswerks bei Rentenempfängern, deren Ansprü-
che nicht nach § 16 Absatz 2 der Satzung des Versorgungswerks abgesenkt wurden.
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§ 11 
Gesundheitsschäden und Tod

Fußnoten zu § 11 Gesundheitsschäden und Tod

§ 1, § 12 und § 29 geändert, § 9, § 10, § 11, § 18 zuletzt geändert durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 19. Dezember 2019 (GV. NRW. S. 992), in Kraft getreten mit Wirkung vom 1. De-
zember 2019.

(1) Hat ein Mitglied des Landtags während seiner Zugehörigkeit zum Landtag oder, sofern es 
fünf Jahre Mitglied des Landtags war, innerhalb von drei Jahren nach dem Ausscheiden ohne 
sein grobes Verschulden Gesundheitsschäden erlitten, die seine Arbeitskraft dauernd so we-
sentlich beeinträchtigen, dass es weder sein Mandat, noch bei seinem Ausscheiden aus dem 
Landtag die bei seiner Wahl zum Landtag ausgeübte, noch eine andere zumutbare Beschäfti-
gung oder Tätigkeit ausüben kann, so erhält es eine Altersentschädigung in Höhe von 19 Prozent 
der Abgeordnetenbezüge nach § 5 Abs. 1. Ist der Gesundheitsschaden durch einen Unfall einge-
treten, der in Ausübung oder infolge des Mandats geschehen ist, so erhöht sich der Bemes-
sungssatz auf 29 Prozent der Abgeordnetenbezüge nach § 5 Abs. 1.

(2) Verstirbt ein Mitglied des Landtags während seiner Zugehörigkeit zum Landtag, so erhalten 
dessen Hinterbliebene im Sinne des § 10 Abs. 1, wie auch die Hinterbliebenen eines Mitgliedes 
des Landtags im Sinne des Absatzes 1 eine Hinterbliebenenversorgung in Höhe von 55 Prozent 
der Altersentschädigung nach Absatz 1. Die Witwen- bzw. Witwerrente vermindert sich für jedes 
volle Kalenderjahr, um das der Hinterbliebene mehr als 15 Jahre jünger als das Mitglied ist, um 
fünf Prozent, höchstens jedoch auf 27,5 Prozent. Halbwaisen erhalten 12 Prozent, Vollwaisen 20 
Prozent der Altersentschädigung nach Absatz 1.

(3) Renten aus dem Versorgungswerk, soweit sie auf Pflichtbeiträgen beruhen, und Ansprüche 
auf Altersentschädigung und Hinterbliebenenversorgung nach dem Gesetz über die Rechtsver-
hältnisse der Mitglieder des Landtags Nordrhein-Westfalen vom 24. April 1979, zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 27. Januar 2004, verringern den Anspruch auf Altersentschädigung nach Ab-
satz 1 entsprechend. Renten aus dem Versorgungswerk, soweit sie auf Pflichtbeiträgen beruhen, 
werden unter Berücksichtigung des Freibetrages nach § 97 Absatz 2 des Sechsten Buches Sozi-
algesetzbuch in dem dort festgelegten Umfang auf die Hinterbliebenenversorgung nach Absatz 
2 angerechnet. Ansprüche nach dem Europaabgeordnetengesetz und nach dem Abgeordneten-
gesetz des Bundes oder eines anderen Landes und Versorgungsbezüge aus einem Amtsverhält-
nis oder einer Verwendung im öffentlichen Dienst vermindern den Anspruch nach Absatz 1 und 2 
um den Betrag, um den die Versorgungsbezüge zusammen mit den Ansprüchen nach Absatz 1 
und 2 den Höchstbetrag von 36 Prozent der Abgeordnetenbezüge nach § 5 Absatz 1 überstei-
gen.

(4) Im Falle einer Beitragserstattung nach § 10 Absatz 3 Nr. 4 wird die erstattete Summe von 
Pflichtbeiträgen in voller Höhe auf die monatlichen Zahlungen der Altersentschädigung gemäß 
Absatz 1 und die Hinterbliebenenversorgung gemäß Absatz 2 nach Anwendung des Absatzes 3 
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angerechnet und verschiebt die Auszahlung entsprechend. Leistungen nach § 13 bleiben davon 
unberührt.

(5) Leistungen nach Absatz 1 werden nur auf Antrag gewährt. Für zurückliegende Zeiten werden 
Leistungen nach Absatz 1 höchstens für drei Monate vor Antragstellung gewährt.

(6) Die Feststellung von Gesundheitsschäden im Sinne von Absatz 1 erfolgt durch den Amtsarzt 
am Sitz des Landtags.

(7) Für die Versorgung nach Absatz 1 und 2 sind die für die Versorgung von Landesbeamten gel-
tenden Vorschriften sinngemäß anzuwenden.

(8) Die Abgeordneten sind gegen Unfall zu versichern.

§ 12 
Überbrückungsgeld

Fußnoten zu § 12 Überbrückungsgeld

§ 1, § 12 und § 29 geändert, § 9, § 10, § 11, § 18 zuletzt geändert durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 19. Dezember 2019 (GV. NRW. S. 992), in Kraft getreten mit Wirkung vom 1. De-
zember 2019.

(1) Stirbt ein Mitglied des Landtags, so wird auf Antrag ein einmaliges Überbrückungsgeld in Hö-
he der monatlichen Abgeordnetenbezüge nach § 5 Abs. 1 abzüglich 1.050 Euro gezahlt. Bezugs-
berechtigt sind nacheinander der überlebende Ehegatte bzw. die überlebende Ehegattin, der 
überlebende eingetragene Lebenspartner bzw. die überlebende eingetragene Lebenspartnerin 
und die Abkömmlinge sowie die Eltern bzw. die Geschwister, wenn sie mit dem bzw. der Ver-
storbenen zur Zeit seines bzw. ihres Todes in häuslicher Gemeinschaft gelebt haben.

(2) Die Hinterbliebenen eines Mitglieds des Landtags im Sinne von Absatz 1 Satz 2 erhalten die 
noch nicht abgerechneten Leistungen nach diesem Gesetz, soweit sie im Zeitpunkt des Todes 
fällig waren.

(3) Wird aufgrund gesetzlicher Vorschriften eine entsprechende Leistung von anderen Stellen 
gezahlt, so wird das Überbrückungsgeld nach diesem Gesetz insoweit gekürzt.

Vierter Teil

Beihilfe und Zuschuss zu den 
Kosten in Krankheits-, Pflege-, Geburts- und 

Todesfällen; Unterstützungen
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§ 13 
Beihilfe und Zuschuss zu den Kosten in Krankheits-, Pflege-, Geburts- 

und Todesfällen
Fußnoten zu § 13 Beihilfe und Zuschuss zu den Kosten in Krankheits-, Pflege-, Geburts- und To-
desfällen

§ 13 zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Februar 2022 (GV. NRW. S. 
230), in Kraft getreten am 1. Juni 2022.

(1) Die Abgeordneten und Versorgungsempfänger und Versorgungsempfängerinnen erhalten ei-
ne Beihilfe zu den notwendigen Kosten in Krankheits-, Pflege-, Geburts- und Todesfällen in sinn-
gemäßer Anwendung der Beihilfevorschriften für Landesbeamte und Landesbeamtinnen. Ver-
sorgungsempfänger und Versorgungsempfängerinnen im Sinne dieser Vorschrift sind ehemalige 
Abgeordnete, die Altersentschädigung wegen Gesundheitsschäden nach diesem Gesetz oder ei-
ne Rente aus dem Versorgungswerk beziehen, sowie deren Hinterbliebene, die Hinterbliebenen-
versorgung wegen Gesundheitsschäden oder Tod oder eine Hinterbliebenenrente aus dem Ver-
sorgungswerk erhalten. Soweit in den Beihilfevorschriften für Landesbeamte und Landesbeam-
tinnen eine über die Eigenvorsorge hinausgehende vorgeschriebene Selbstbeteiligung an den 
Kosten (Kostendämpfungspauschale) vorgesehen ist, richtet sie sich für den Präsidenten oder 
die Präsidentin nach der höchsten, für die Vizepräsidenten oder Vizepräsidentinnen nach der 
zweithöchsten und für die übrigen Mitglieder des Landtags nach der dritthöchsten der für Lan-
desbeamten und Landesbeamtinnen geltenden Stufen. Für die Versorgungsempfänger und Ver-
sorgungsempfängerinnen richtet sich die Kosten-dämpfungspauschale grundsätzlich nach der 
dritthöchsten Stufe, es sei denn, sie erhalten für die Zeit der Wahrnehmung der Ämter des Präsi-
diums eine erhöhte Versorgung. Die Kostendämpfungspauschale bei Bezug von Altersentschädi-
gung wegen Gesundheitsschäden oder einer Rente aus dem Versorgungswerk beträgt jeweils 
70 Prozent, bei Hinterbliebenenrenten 40 Prozent der nach Satz 3 maßgeblichen Beträge. Die 
Festsetzung der Belastungsgrenzen nach § 15 Beihilfeverordnung wird nur auf Antrag vorge-
nommen. Zur Berechnung der Belastungsgrenze nach § 15 Absatz 1 Beihilfeverordnung werden 
insgesamt 1 Prozent der nachgewiesenen Einkünfte im Sinne des § 9 Absatz 4 des Beihilfebe-
rechtigten im vorangegangenen Kalenderjahr herangezogen. Zur Berechnung der Belastungs-
grenze nach § 15 Absatz 4 Beihilfeverordnung werden insgesamt 0,5 Prozent der nachgewiese-
nen Einkünfte im Sinne des § 9 Absatz 4 des Beihilfeberechtigten im vorangegangenen Kalen-
derjahr herangezogen.

(2) Die Beihilfe wird auch zu Aufwendungen gewährt, die während des Anspruchs auf Über-
gangsgeld oder Aufstockungsbetrag entstehen.

(3) Besteht ein Anspruch auf Beihilfe auch gegenüber dem Europäischen Parlament, dem Deut-
schen Bundestag oder gegenüber der gesetzgebenden Körperschaft eines anderen Landes, so 
ruht der Anspruch nach diesem Gesetz, soweit nicht nach dem maßgebenden anderen Abgeord-
netengesetz auf Beihilfeleistungen verzichtet wird.
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(4) Anstelle der Beihilfe nach Absatz 1 erhalten die Abgeordneten, Versorgungsempfänger und 
Versorgungsempfängerinnen auf Antrag jeweils einen Zuschuss zu den Kosten einer Kranken-
versicherung. Die Abgeordneten erhalten darüber hinaus einen Zuschuss zu den Kosten der 
Pflegeversicherung. Beiträge werden bezuschusst, soweit die Leistungen nach diesem Gesetz 
bei gesetzlich Kranken- und Pflegeversicherten nach dem Sozialgesetzbuch zur Beitragsbemes-
sung herangezogen werden. Der jeweilige Zuschuss wird in Höhe des Beitragsanteils gezahlt, 
der bei Beschäftigung oder Rentenbezug nach dem Sozialgesetzbuch von anderer Seite zu tra-
gen wäre, jedoch höchstens die Hälfte des aus eigenen Mitteln gezahlten Kranken- oder Pflege-
versicherungsbeitrags. Die Sätze 3 und 4 gelten für die Berechnung des Zuschusses für privat 
Versicherte entsprechend.

(5) Änderungen in den persönlichen oder sonstigen Verhältnissen, die für die Beihilfeberechti-
gung oder die Gewährung des Zuschusses maßgeblich sind, sind von den Abgeordneten und 
Versorgungsempfängern und Versorgungsempfängerinnen gegenüber der Landtagsverwaltung 
unverzüglich schriftlich anzuzeigen und zu belegen.

(6) Die Entscheidung darüber, ob das Mitglied des Landtags an Stelle der Beihilfe nach Absatz 1 
den Zuschuss nach Absatz 4 in Anspruch nehmen will, ist innerhalb von vier Monaten nach An-
nahme des Mandats dem Präsidenten bzw. der Präsidentin mitzuteilen; die Entscheidung ist für 
die Dauer der Wahlperiode unwiderruflich. Versorgungsempfänger und Versorgungsempfänge-
rinnen haben die Entscheidung innerhalb von vier Monaten nach Zustellung des Versorgungsbe-
scheides dem Präsidenten bzw. der Präsidentin mitzuteilen; sie bleiben an diese Entscheidung 
gebunden.

(7) In besonderen Ausnahmefällen kann der Präsident bzw. die Präsidentin eine Ausnahme von 
der Regelung des Absatzes 6 zulassen.

§ 14 
Unterstützungen

Der Präsident bzw. die Präsidentin kann in besonderen wirtschaftlichen Notfällen einem Mitglied 
des Landtags einmalige Unterstützungen, einem ehemaligen Mitglied des Landtags und dessen 
Hinterbliebenen einmalige Unterstützungen und laufende Unterhaltszuschüsse gewähren.

Fünfter Teil

Allgemeine Vorschriften

§ 15 
Anpassung der Abgeordnetenbezüge

Fußnoten zu § 15 Anpassung der Abgeordnetenbezüge

§ 15: zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 30. Mai 2023 (GV. NRW. S. 272), in 
Kraft getreten am 1. Juli 2023; neu gefasst durch Gesetz vom 8. April 2025 (GV. NRW. S. 
396), in Kraft getreten am 23. April 2025.
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(1) Der Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT. NRW) übermittelt dem 
Landtag jährlich bis zum 31. März die Feststellung über die Entwicklung des Nominallohnindex 
für das Land Nordrhein-Westfalen.

(2) Anhand der prozentualen Veränderung des Nominallohnindex errechnet sich der Betrag zur 
Anpassung der Abgeordnetenbezüge nach § 5 Absatz 1 Satz 1. § 19 findet Anwendung. Die über-
mittelten Daten, die Berechnung und der Anpassungsbetrag werden als Landtagsdrucksache 
veröffentlicht und von der Präsidentin bzw. dem Präsidenten dem Landtag zur Befassung zuge-
leitet.

(3) Soweit der sich nach § 5 Absatz 1 Satz 3 ergebende Betrag nicht erreicht ist, steigen die mo-
natlichen Bezüge nach § 5 Absatz 1 Satz 2 jährlich zum 1. Juli um den Prozentsatz der jährlichen 
Anpassung nach Absatz 2, mindestens aber um 6,5 Prozent.

(4) Der Landtag beschließt zu Beginn einer Wahlperiode für die Dauer der Wahlperiode die jährli-
che Anpassung der Abgeordnetenbezüge nach § 5 entsprechend den in den Drucksachen er-
rechneten Beträgen mit Wirkung jeweils zum 1. Juli desselben Jahres.

(5) Abweichend von den Absätzen 2 und 3 entfällt die jährliche Anpassung der Abgeordnetenbe-
züge zum 1. Juli 2013 und zum 1. Juli 2014. Darüber hinaus entfällt die jährliche Anpassung der 
Abgeordnetenbezüge nach § 5 Absatz 1 Satz 1 zum 1. Juli 2020. Die Anpassung zum 1. Juli 2021 
errechnet sich abweichend von den Absätzen 1 bis 3 aus den Feststellungen über die allgemeine 
Lohn- und Gehaltsentwicklung und die Veränderungen der Lebenshaltungskosten und Einzel-
handelspreise in den beiden vorausgegangenen Jahren.

§ 16 
Sicherung der Unabhängigkeit der Abgeordneten

Fußnoten zu § 16 Sicherung der Unabhängigkeit der Abgeordneten

§ 16 und § 17 neu gefasst sowie § 16a, § 16b und § 16c eingefügt durch Gesetz vom 2. Okto-
ber 2014 (GV. NRW. S. 620), in Kraft getreten am 1. Januar 2015; §§ 16a und 16c geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Januar 2018 (GV. NRW. S. 46), in Kraft getreten am 
25. Januar 2018; § 16a und § 17 geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Dezember 
2019 (GV. NRW. S. 992), in Kraft getreten mit Wirkung vom 1. Dezember 2019; § 17 geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Februar 2022 (GV. NRW. S. 230), in Kraft getreten am 
1. Juni 2022.

(1) Die Ausübung des Mandats steht im Mittelpunkt der Tätigkeit eines Mitglieds des Landtags. 
Unbeschadet dieser Verpflichtung bleiben Tätigkeiten beruflicher oder anderer Art neben dem 
Mandat zulässig. Sie können der Verwurzelung der Landtagsmitglieder in der Gesellschaft und 
im Arbeitsleben Rechnung tragen.

(2) Ein Mitglied des Landtags darf für die Ausübung seines Mandats keine anderen als die in die-
sem Gesetz vorgesehenen Zuwendungen annehmen. Eine Vergütung aus einem Dienst- oder 
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Werkverhältnis darf es nur annehmen, soweit diese sich nicht auf die Ausübung des Mandats 
bezieht. Die Annahme von Zuwendungen, die das Mitglied des Landtags, ohne die danach ge-
schuldeten Dienste zu leisten, nur deshalb erhält, weil von ihm im Hinblick auf sein Mandat er-
wartet wird, dass es im Landtag die Interessen des Zahlenden vertreten und nach Möglichkeit 
durchsetzen wird, ist unzulässig. Besondere parlamentarische Aufgaben, die Abgeordnete für ih-
re Fraktion wahrnehmen, dürfen von dieser vergütet werden.

(3) Wirkt ein Mitglied des Landtags in einem Ausschuss an der Beratung oder Abstimmung über 
einen Gegenstand mit, an welchem es selbst oder ein anderer, für den es gegen Entgelt tätig ist, 
ein wirtschaftliches Interesse hat, so hat es diese Interessenverknüpfung zuvor im Ausschuss 
offen zu legen.

(4) Hinweise auf die Mitgliedschaft im Landtag in beruflichen oder geschäftlichen Angelegenhei-
ten sind unzulässig und daher zu unterlassen.

(5) In Zweifelsfragen ist das Mitglied des Landtags verpflichtet, sich über die Auslegung der Be-
stimmungen durch Rückfragen bei der Präsidentin bzw. beim Präsidenten des Landtags zu ver-
gewissern.

§ 16a 
Anzeigepflichten

Fußnoten zu § 16a Anzeigepflichten

§ 16 und § 17 neu gefasst sowie § 16a, § 16b und § 16c eingefügt durch Gesetz vom 2. Okto-
ber 2014 (GV. NRW. S. 620), in Kraft getreten am 1. Januar 2015; §§ 16a und 16c geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Januar 2018 (GV. NRW. S. 46), in Kraft getreten am 
25. Januar 2018; § 16a und § 17 geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Dezember 
2019 (GV. NRW. S. 992), in Kraft getreten mit Wirkung vom 1. Dezember 2019; § 17 geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Februar 2022 (GV. NRW. S. 230), in Kraft getreten am 
1. Juni 2022.

(1) Die Mitglieder des Landtags haben die Pflicht zur Anzeige

1. ihres Berufes und ihrer wirtschaftlichen Tätigkeiten sowie anderer Tätigkeiten, die auf für die 
Ausübung des Mandats bedeutsame Interessenverknüpfungen hinweisen können;

2. von Art und Umfang der nach Nummer 1 anzeigepflichtigen selbständigen oder unselbständi-
gen Tätigkeiten oder Gewerbe, wobei der Umfang der Tätigkeiten in der durchschnittlichen zeit-
lichen Inanspruchnahme (wöchentlich, monatlich oder jährlich) anzugeben ist;

3. von Art, Höhe und Herkunft der aus den anzeigepflichtigen selbständigen oder unselbständi-
gen Tätigkeiten oder Gewerbe jeweils erzielten Entgelte;
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4.und gesonderten Rechnungsführung über Geldspenden und geldwerte Zuwendungen aller Art 
(Spenden), die ihnen für ihre politische Tätigkeit zur Verfügung gestellt werden, wenn ein Wert 
von 1.000 Euro in einem Kalenderjahr überstiegen wird. Solche Spenden und Zuwendungen sind 
unter Angabe des Namens und der Anschrift des Spenders bzw. Zuwendungsgebers der Präsi-
dentin bzw. dem Präsidenten anzuzeigen, und zwar innerhalb des ersten Halbjahres für das ver-
gangene Jahr.

(2) Die Mitglieder des Landtags sind verpflichtet, der Präsidentin bzw. dem Präsidenten schrift-
lich folgende Tätigkeiten und Verträge anzuzeigen, die während der Mitgliedschaft im Landtag 
ausgeübt oder aufgenommen werden bzw. wirksam sind:

1. Die gegenwärtig ausgeübten Berufe und Tätigkeiten, und zwar

a) unselbständige Tätigkeit unter Angabe der Arbeitgeberin bzw. des Arbeitgebers (mit Branche) 
sowie der Art der Tätigkeit, insbesondere die eigene Funktion bzw. dienstliche Stellung,

b) selbständige Gewerbetreibende: Art des Gewerbes, Ort der Ausübung sowie - falls vorhanden 
- Name und Sitz der Firma,

c) freie Berufe, sonstige selbständige Berufe: Angabe des Berufszweiges,

d) Angabe des Schwerpunktes der beruflichen Tätigkeit bei mehreren ausgeübten Berufen.

2. Tätigkeiten als Mitglied eines Vorstandes, Aufsichtsrates, Verwaltungsrates, Beirates oder ei-
nes sonstigen Gremiums einer Gesellschaft, Genossenschaft oder eines in einer anderen 
Rechtsform betriebenen Unternehmens.

3. Tätigkeiten als Mitglied eines Vorstandes, Aufsichtsrates, Verwaltungsrates, Beirates oder ei-
nes sonstigen Gremiums einer Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts mit 
Ausnahme der Mandate in Gebietskörperschaften.

4. Funktionen in Berufsverbänden, Wirtschaftsvereinigungen, sonstigen Interessenverbänden 
oder ähnlichen Organisationen mit Bedeutung auf Landes- oder Bundesebene.

5. Sonstige Tätigkeiten, die auf für die Ausübung des Mandates bedeutsame Interessenverknüp-
fungen hinweisen können, wie z.B. Funktionen in Vereinen, Verbänden oder ähnlichen Organisa-
tionen mit lokaler Bedeutung.

6. Entgeltliche Tätigkeiten der Beratung, Vertretung fremder Interessen, Erstattung von Gutach-
ten, publizistische und Vortragstätigkeit, soweit diese Tätigkeiten nicht im Rahmen des ausgeüb-
ten Berufes liegen.

7. Das Halten und die Aufnahme von Beteiligungen an Kapital- oder Personengesellschaften, 
wenn dadurch ein wesentlicher wirtschaftlicher Einfluss auf das Unternehmen begründet wird.

(3) Bei der Anzeige von Entgelten nach Absatz 1 Nummer 3 sind die für eine Tätigkeit erhaltenen 
Einnahmen beziehungsweise die erzielten Einkünfte unter Einschluss von Entschädigungs-, Aus-
gleichs- und Sachleistungen, Aufwandsentschädigungen, Gratifikationen und Tantiemen nach 
folgender Maßgabe zugrunde zu legen:
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1. Die Anzeigepflicht entfällt, wenn die Entgelte den Betrag von 5 Prozent der Abgeordnetenbe-
züge nach § 5 Absatz 1 AbgG im Monat bzw. im Jahr nicht übersteigen.

2. Bei den Entgelten nach Absatz 2 Nummern 1, 4 und 5 ist der Jahresbetrag in Höhe der erziel-
ten Einkünfte anzugeben.

3. Bei den Entgelten nach Absatz 2 Nummern 2, 3 und 6 ist der jeweilige Monatsbetrag in Euro 
und Cent anzugeben.

4. Das gilt auch für Entgelte aus Berufen nach Absatz 2 Nummer 1, sofern diese auf einer außer-
ordentlichen Tätigkeit beruhen, sowie bei freien Berufen im Sinne des Absatzes 2 Nummer 1 c) 
für Entgelte, die auf einer Einzelvereinbarung im Rahmen oder außerhalb bestehender Gebüh-
renordnungen beruhen und den Betrag von 2.000 Euro monatlich übersteigen.

5. Bei üblicherweise unregelmäßigem Zufluss von Entgelten, die auf der Grundlage einer regel-
mäßigen, der Ziffer 2 vergleichbaren Tätigkeit erwirtschaftet werden, kann statt des Monatsbe-
trages der jeweilige Jahresbetrag angegeben werden.

(4) Die Mitglieder des Landtags sind zusätzlich verpflichtet, die Tätigkeiten im Sinne des Absat-
zes 2 auch aus der Zeit vor der Mitgliedschaft im Landtag anzuzeigen, soweit sie in den letzten 
zwei Jahren vor der Mandatsübernahme aufgegeben worden sind.

(5) Die Anzeigepflicht umfasst nicht die Mitteilung von Tatsachen über Dritte, für die das Mitglied 
des Landtags gesetzliche Zeugnisverweigerungsrechte oder Verschwiegenheitspflichten gel-
tend machen kann. Die Anzeigepflicht ist so zu erfüllen, dass die in Satz 1 genannten Rechte 
nicht verletzt werden. Hierzu ist statt der Angaben zum Auftraggeber eine Branchenbezeichnung 
anzugeben sowie Angaben über die Art der Tätigkeit in dem einzelnen Vertrags- oder Mandats-
verhältnis zu machen. Die Anzeigepflicht für Rechtsanwälte entfällt, wenn die Vertretung nicht 
persönlich übernommen wird.

(6) Die Anzeigen sind bei der Präsidentin bzw. dem Präsidenten des Landtags nach folgender 
Maßgabe einzureichen:

1. Anzeigen nach Absatz 1 Nummer 2 in Verbindung mit Absatz 2 innerhalb einer Frist von drei 
Monaten nach Annahme des Mandats

2. Änderungen und Ergänzungen während der Wahlperiode innerhalb einer Frist von drei Mona-
ten nach ihrem Eintritt

3. Angaben nach Absatz 1 Nummer 3 in Verbindung mit Absatz 3 Nummer 2 jährlich, und zwar 
bis zum 31. Juli für das vergangene Jahr

4. Angaben nach Absatz 1 Nummer 3 in Verbindung mit Absatz 3 Nummer 3 monatlich innerhalb 
von drei Monaten.

§ 16b 
Rechtsanwälte

Fußnoten zu § 16b Rechtsanwälte
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§ 16 und § 17 neu gefasst sowie § 16a, § 16b und § 16c eingefügt durch Gesetz vom 2. Okto-
ber 2014 (GV. NRW. S. 620), in Kraft getreten am 1. Januar 2015; §§ 16a und 16c geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Januar 2018 (GV. NRW. S. 46), in Kraft getreten am 
25. Januar 2018; § 16a und § 17 geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Dezember 
2019 (GV. NRW. S. 992), in Kraft getreten mit Wirkung vom 1. Dezember 2019; § 17 geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Februar 2022 (GV. NRW. S. 230), in Kraft getreten am 
1. Juni 2022.

(1) Mitglieder des Landtags, die gegen Entgelt gerichtlich oder außergerichtlich für eine oberste 
Landesbehörde oder eine Landesoberbehörde des Landes Nordrhein-Westfalen auftreten, ha-
ben der Präsidentin bzw. dem Präsidenten die Übernahme der Vertretung anzuzeigen.

(2) Mitglieder des Landtags, die gegen Entgelt zur Besorgung fremder Angelegenheiten gericht-
lich oder außergerichtlich gegen eine oberste Landesbehörde oder eine Landesoberbehörde des 
Landes Nordrhein-Westfalen auftreten, haben der Präsidentin bzw. dem Präsidenten die Über-
nahme der Vertretung anzuzeigen.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend in Bezug auf Landesmittelbehörden, soweit diese 
den Ursprungsbescheid erlassen haben bzw. den Erlass oder die Vornahme einer anderen Ver-
waltungshandlung abgelehnt haben, sowie insbesondere bei gerichtlichem oder außergerichtli-
chem Auftreten für oder gegen landesunmittelbare Körperschaften, Anstalten oder Stiftungen 
des öffentlichen Rechts.

§ 16c 
Veröffentlichung

Fußnoten zu § 16c Veröffentlichung

§ 16 und § 17 neu gefasst sowie § 16a, § 16b und § 16c eingefügt durch Gesetz vom 2. Okto-
ber 2014 (GV. NRW. S. 620), in Kraft getreten am 1. Januar 2015; §§ 16a und 16c geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Januar 2018 (GV. NRW. S. 46), in Kraft getreten am 
25. Januar 2018; § 16a und § 17 geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Dezember 
2019 (GV. NRW. S. 992), in Kraft getreten mit Wirkung vom 1. Dezember 2019; § 17 geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Februar 2022 (GV. NRW. S. 230), in Kraft getreten am 
1. Juni 2022.

(1) Die Angaben gemäß § 16a Absatz 1 Nummer 4 und Absatz 2 und 3 werden auf den Internet- 
Seiten des Landtags (www.landtag.nrw.de) veröffentlicht.

(2) Entgelte nach § 16a Absatz 3 Nummer 3 und Nummer 4 werden mit ihrem monatlichen Betrag 
in Euro und Cent unverzüglich veröffentlicht.
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(3) Die Angaben gemäß § 16a Absatz 3 Nummer 2 werden in Stufen veröffentlicht. Die Stufe 1 er-
fasst anzeigepflichtige jährliche Einkünfte bis 1.000 Euro, die Stufe 2 Einkünfte bis 2.500 Euro, 
die Stufe 3 Einkünfte bis 5.000 Euro, die Stufe 4 Einkünfte bis 10.000 Euro, die Stufe 5 Einkünfte 
bis 20.000 Euro, die Stufe 6 Einkünfte bis 40.000 Euro, die Stufe 7 Einkünfte bis 60.000 Euro. 
Bei allen folgenden Stufen, deren Nummerierung sich fortlaufend erhöht, werden jeweils 30.000 
Euro zum Höchstbetrag der vorhergehenden Stufe addiert. Die Einkünfte werden der entspre-
chenden Stufe zugeordnet, sofern der Höchstbetrag der vorhergehenden Stufe überschritten 
wurde. Werden innerhalb eines Kalenderjahres unregelmäßige Einkünfte nach § 16a Absatz 3 
Nummer 4 angezeigt, wird die Einkommensstufe bzw. der Betrag mit Angabe des Monatsna-
mens veröffentlicht.

(4) Spenden nach § 16a Absatz 1 Nummer 4 werden jährlich unter Angabe der Höhe und Her-
kunft veröffentlicht. Für Spenden an ein Mitglied des Landtags findet § 25 Absatz 2 und 4 des 
Gesetzes über die politischen Parteien entsprechende Anwendung.

§ 17 
Verfahren bei Verstößen

Fußnoten zu § 17 Verfahren bei Verstößen

§ 16 und § 17 neu gefasst sowie § 16a, § 16b und § 16c eingefügt durch Gesetz vom 2. Okto-
ber 2014 (GV. NRW. S. 620), in Kraft getreten am 1. Januar 2015; §§ 16a und 16c geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Januar 2018 (GV. NRW. S. 46), in Kraft getreten am 
25. Januar 2018; § 16a und § 17 geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Dezember 
2019 (GV. NRW. S. 992), in Kraft getreten mit Wirkung vom 1. Dezember 2019; § 17 geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Februar 2022 (GV. NRW. S. 230), in Kraft getreten am 
1. Juni 2022.

(1) Bestehen Anhaltspunkte dafür, dass

1. ein Mitglied des Landtags seine Pflichten nach §§ 16, 16a verletzt oder

2. gegen das Verbot gemäß § 16 Absatz 2 verstoßen hat oder

3. ein Mitglied des Landtags sich weigert, an der Aufklärung mitzuwirken, oder

4. die nach § 16a Absatz 2 angezeigten Tätigkeiten und Verträge sowie die daraus erzielten Ent-
gelte oder die angezeigten Spenden die unabhängige Ausübung des Mandats gefährden, oder

5. ein Mitglied des Landtags Regeln der Mitarbeiterbeschäftigung nach § 6 Absatz 3 verletzt hat,

leitet die Präsidentin bzw. der Präsident des Landtags nach Anhörung des betreffenden Mit-
glieds des Landtags eine Prüfung in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht ein. Bei einem Fall 
nach Satz 1 Nummer 1 bis 4 ist bei der Prüfung auf Vorliegen einer Gegenleistung im Sinne des § 
16 Absatz 2 Satz 3 auf die Verkehrsüblichkeit abzustellen; hilfsweise ist entscheidend, ob Leis-
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tung und Gegenleistung offensichtlich außer Verhältnis stehen. Sie bzw. er kann von dem Mit-
glied ergänzende Auskünfte zur Erläuterung und Aufklärung des Sachverhalts verlangen. Ferner 
kann sie bzw. er die Vorsitzende bzw. den Vorsitzenden der Fraktion, der das betreffende Mit-
glied angehört, um eine Stellungnahme bitten.

(2) Ergibt sich nach der Überzeugung der Präsidentin bzw. des Präsidenten, dass ein minder 
schwerer Fall bzw. leichte Fahrlässigkeit vorliegt (z. B. Überschreitung von Anzeigefristen), wird 
das betreffende Mitglied ermahnt.

(3) Stellt die Präsidentin bzw. der Präsident des Landtags fest, dass eine Pflichtverletzung, ein 
Verstoß gegen Verbote, eine unzulässige Zuwendung, eine Gefährdung der unabhängigen Aus-
übung des Mandats oder ein Verstoß gegen die Regeln der Mitarbeiterbeschäftigung im Sinne 
des Absatzes 1 vorliegt, unterrichtet sie bzw. er das Präsidium und die Fraktionsvorsitzenden in 
einer gemeinsamen vertraulichen Sitzung. Das Präsidium stellt nach Anhörung des betroffenen 
Mitgliedes fest, ob ein Verstoß gegen Absatz 1 vorliegt.

(4) Das Präsidium kann gegen das Mitglied des Landtags, das seine Anzeigepflicht verletzt oder 
gegen die Regeln zur Mitarbeiterbeschäftigung verstoßen hat, nach erneuter Anhörung ein Ord-
nungsgeld festsetzen. Die Höhe des Ordnungsgeldes bemisst sich nach der Schwere des Einzel-
falles und nach dem Grad des Verschuldens. Es kann bis zu der Höhe der Hälfte der jährlichen 
Abgeordnetenbezüge nach § 5 Absatz 1 Satz 1 festgesetzt werden. Die Präsidentin bzw. der Prä-
sident führt die Festsetzung aus. Auf Wunsch des betreffenden Mitglieds kann eine Ratenzah-
lung vereinbart werden.

(5) Bestehen Anhaltspunkte für eine Pflichtverletzung durch ein Mitglied des Präsidiums oder 
gegen eine Fraktionsvorsitzende bzw. einen Fraktionsvorsitzenden, nimmt das betroffene Mit-
glied des Landtags an Sitzungen im Rahmen dieses Verfahrens nicht teil. Anstelle einer bzw. ei-
nes betroffenen Fraktionsvorsitzenden wird seine Stellvertreterin bzw. sein Stellvertreter gemäß 
Absatz 1 angehört und gemäß Absatz 3 unterrichtet. Bestehen Anhaltspunkte dafür, dass die 
Präsidentin bzw. der Präsident eigene Pflichten nach den Verhaltensregeln verletzt hat, hat seine 
Stellvertreterin bzw. sein Stellvertreter nach diesen Vorschriften zu verfahren.

(6) Die Feststellung, dass eine Pflichtverletzung oder ein Verstoß im Sinne des Absatzes 1 vor-
liegt, wird unbeschadet weiterer Sanktionen als Drucksache veröffentlicht. Die Feststellung, dass 
eine Pflichtverletzung oder ein Verstoß im Sinne des Absatzes 1 nicht vorliegt, kann die Präsi-
dentin bzw. der Präsident des Landtags im Einvernehmen mit dem betreffenden Mitglied des 
Landtags veröffentlichen. Sie wird veröffentlicht, falls das betreffende Mitglied des Landtags es 
verlangt. Absatz 3 gilt entsprechend.

(7) Wer eine nach § 16 Absatz 2 verbotene Zuwendung empfängt, hat sie oder, falls dies nicht 
möglich ist, ihren Wert an das Land abzuführen. Die Präsidentin bzw. der Präsident des Landtags 
macht den Anspruch durch Verwaltungsakt geltend. Der Anspruch wird durch einen Verlust der 
Mitgliedschaft im Landtag nicht berührt.

(8) Für Streitigkeiten gegen einen nach Absatz 4 oder Absatz 7 erlassenen Verwaltungsakt ist 
der Verwaltungsrechtsweg eröffnet. Zuständig ist das Gericht am Sitz des Landtags.
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§ 17a 
Verschwiegenheitspflicht und Aussagegenehmigung

Fußnoten zu § 17a Verschwiegenheitspflicht und Aussagegenehmigung

§ 17a eingefügt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Januar 2018 (GV. NRW. S. 46), in Kraft 
getreten am 25. Januar 2018.

(1) Die Mitglieder des Landtags dürfen, auch nach Beendigung ihres Mandats, ohne Genehmi-
gung weder vor Gericht noch außergerichtlich Aussagen oder Erklärungen abgeben über Ange-
legenheiten, die auf Grund eines Gesetzes oder nach den Bestimmungen der Geschäftsordnung 
des Landtags Nordrhein-Westfalen der Verschwiegenheit unterliegen.

(2) Die Genehmigung erteilt der Präsident bzw. die Präsidentin des Landtags. Sind Stellen außer-
halb des Landtags an der Entstehung der geheim zu haltenden Angelegenheiten beteiligt gewe-
sen, kann die Genehmigung nur im Einvernehmen mit ihnen erteilt werden.

(3) Die Genehmigung darf nur versagt werden, wenn die Aussage oder Erklärung dem Wohl des 
Landes Nordrhein-Westfalen oder eines anderen Landes oder des Bundes Nachteile bereiten 
oder die Erfüllung öffentlicher Aufgaben ernstlich gefährden oder erheblich erschweren würde.

§ 18 
Beginn und Ende der Ansprüche, Zahlungsvorschriften

Fußnoten zu § 18 Beginn und Ende der Ansprüche, Zahlungsvorschriften

§ 1, § 12 und § 29 geändert, § 9, § 10, § 11, § 18 zuletzt geändert durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 19. Dezember 2019 (GV. NRW. S. 992), in Kraft getreten mit Wirkung vom 1. De-
zember 2019.

(1) Die in den §§ 5, 6 Absatz 1 und 2 und § 13 geregelten Ansprüche entstehen mit dem Tag der 
Feststellung der Wahl bzw. bei Listennachfolgern und Listennachfolgerinnen mit dem Tag der 
Annahme der Wahl mit der Maßgabe, dass bis zum Beginn der neuen Wahlperiode die anteiligen 
Abgeordnetenbezüge nach § 5 um den anteiligen Pflichtbeitrag zum Versorgungswerk gekürzt 
werden. Die Leistungen werden für einen Monat nur einmal gewährt. Im Falle des vorzeitigen 
Ausscheidens des Präsidenten bzw. der Präsidentin, eines Vizepräsidenten oder einer Vizepräsi-
dentin endet die Zahlung der zusätzlichen Leistungen nach § 5 Absatz 2 mit dem Ablauf des Ta-
ges des Ausscheidens aus diesem Amt. Ein ausscheidendes Mitglied des Landtags erhält die 
Leistungen nach den §§ 5 und 13 bis zum Ende des Monats, in dem seine Mitgliedschaft endet.

(2) Übergangsgeld, Aufstockungsbetrag, eine Versorgung wegen Gesundheitsschäden oder Tod 
und Renten aus dem Versorgungswerk bzw. Leistungen an Hinterbliebene werden nicht gezahlt, 
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wenn die Mitgliedschaft im Landtag auf Grund des § 5 Nr. 2 des Landeswahlgesetzes verloren 
geht. Stattdessen werden die an das Versorgungswerk geleisteten Beiträge erstattet.

(3) Die Abgeordnetenbezüge nach § 5 sowie die Leistungen nach den §§ 10, 11, 12 und 13 Abs. 4 
einschließlich der Pflichtbeiträge zum Versorgungswerk werden monatlich im Voraus gezahlt. Ist 
nur ein Teil zu leisten, so wird für jeden Kalendertag ein Dreißigstel gezahlt.

§ 19 
Rundung

Fußnoten zu § 19 Rundung

§ 19 zuletzt geändert durch Artikel I des Gesetzes vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 
544), in Kraft getreten am 1. Januar 2015.

Berechnungen nach diesem Gesetz werden auf zwei Nachkommastellen kaufmännisch gerundet 
durchgeführt.

§ 20 
Verzicht, Übertragbarkeit

Fußnoten zu § 20 Verzicht, Übertragbarkeit

§ 20 und § 27 geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Januar 2018 (GV. NRW. S. 46), 
in Kraft getreten am 25. Januar 2018.

(1) Ein Verzicht auf die Abgeordnetenbezüge nach § 5 ist unzulässig. Der Anspruch ist nur bis zu 
einem Viertel übertragbar. Die Amtsausstattung nach § 6 ist nicht übertragbar.

(2) Ansprüche auf Leistungen aus dem Versorgungswerk können weder abgetreten noch ver-
pfändet werden. Im Übrigen können Ansprüche auf laufende Leistungen aus dem Versorgungs-
werk wie Arbeitseinkommen gepfändet werden.

Sechster Teil

Angehörige des 
öffentlichen Dienstes im Landtag

§ 21 
Verwendung im öffentlichen Dienst

Verwendung im öffentlichen Dienst ist jede Beschäftigung im Dienst von Körperschaften, Anstal-
ten und Stiftungen des deutschen öffentlichen Rechts oder ihrer Verbände; ausgenommen ist 
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die Beschäftigung bei öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften oder ihren Verbänden. Der 
Verwendung im öffentlichen Dienst steht gleich die Verwendung im öffentlichen Dienst einer 
zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtung, an der eine Körperschaft oder ein Ver-
band im Sinne des Satzes 1 durch Zahlung von Beiträgen oder Zuschüssen oder in anderer Wei-
se beteiligt ist.

§ 22 
Unvereinbarkeit von Amt und Mandat

Fußnoten zu § 22 Unvereinbarkeit von Amt und Mandat

§ 22 zuletzt geändert durch Artikel I des 10. ÄndGesetzes vom 16. September 2014 (GV. 
NRW. S. 544), in Kraft getreten am 30. September 2014.

(1) Beamte bzw. Beamtinnen im Sinne des § 1 des Landesbeamtengesetzes, die Dienstbezüge 
erhalten, können nicht Mitglieder des Landtags sein.

(2) Für die Niederlegung des Mandats besteht eine Übergangsfrist von drei Wochen.

(3) Die Betreuung von Doktoranden und Habilitanden kann während der Mitgliedschaft im Land-
tag wahrgenommen werden. Die Vergütung für diese Tätigkeit ist entsprechend den tatsächlich 
erbrachten Leistungen zu bemessen und darf 10 Prozent der Bezüge, die aus dem Dienstverhält-
nis als Hochschullehrer zu zahlen wären, nicht übersteigen. Im Übrigen sind die für Landesbe-
amte geltenden Vorschriften anzuwenden.

§ 23 
Rechte und Pflichten aus dem Beamtenverhältnis

Fußnoten zu § 23 Rechte und Pflichten aus dem Beamtenverhältnis

§ 23 und § 26 geändert durch Artikel 1 des 7. ÄndGesetzes vom 5. Juli 2011 (GV. NRW. S. 
336), in Kraft getreten am 16. Juli 2011.

(1) Ein in den Landtag gewählter Beamter bzw. eine Beamtin im Sinne des § 1 des Landesbeam-
tengesetzes, der bzw. die Dienstbezüge erhält, scheidet mit dem Beginn der Mitgliedschaft im 
Landtag aus seinem bzw. ihrem Amt aus. Die Rechte und Pflichten aus dem Beamtenverhältnis 
mit Ausnahme der Pflicht zur Amtsverschwiegenheit und des Verbots der Annahme von Beloh-
nungen und Geschenken ruhen von diesem Zeitpunkt an für die Dauer der Mitgliedschaft im 
Landtag, längstens jedoch bis zum Eintritt in den Ruhestand. Der Beamte bzw. die Beamtin hat 
das Recht, seine bzw. ihre Amtsbezeichnung mit dem Zusatz „außer Dienst“ („a. D.“) zu führen. 
Bei unfallverletzten Beamten und Beamtinnen bleiben die Ansprüche auf das Heilverfahren und 
einen Unfallausgleich unberührt.
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(2) In den Landtag gewählten Beamten und Beamtinnen auf Widerruf im Vorbereitungsdienst ist 
auf ihren Antrag Urlaub ohne Anwärterbezüge zu gewähren. Wird der Beamte bzw. die Beamtin 
nach Bestehen der Laufbahnprüfung zum Beamten auf Probe bzw. zur Beamtin auf Probe er-
nannt, so ruhen die Rechte und Pflichten aus diesem Beamtenverhältnis mit Ausnahme der 
Pflicht zur Amtsverschwiegenheit und des Verbots der Annahme von Belohnungen und Ge-
schenken von dem Tage an, mit dem die Ernennung wirksam wird.

§ 24 
Wiederverwendung nach Beendigung des Mandats

(1) Hat das Beamtenverhältnis während der Mitgliedschaft im Landtag nicht geendet, so ruhen 
nach der Beendigung der Mitgliedschaft die in dem Beamtenverhältnis begründeten Rechte und 
Pflichten vorläufig weiter. Beamte und Beamtinnen sind auf ihren Antrag, der innerhalb von drei 
Monaten nach der Beendigung der Mitgliedschaft zu stellen ist, spätestens drei Monate nach der 
Antragstellung wieder in das frühere Beamtenverhältnis zurückzuführen. Das zu übertragende 
Amt muss derselben oder einer gleichwertigen Laufbahn angehören wie das zuletzt bekleidete 
Amt und mit mindestens demselben Endgrundgehalt ausgestattet sein. Vom Tage der Antrag-
stellung an werden die Dienstbezüge des zuletzt bekleideten Amtes gezahlt bis zur Rückführung 
in das Beamtenverhältnis, längstens bis zum Ende des Monats, in dem die Altersgrenze erreicht 
wird.

(2) Stellt ein Beamter bzw. eine Beamtin innerhalb von drei Monaten seit der Beendigung der 
Mitgliedschaft im Landtag einen Antrag nach Absatz 1 nicht, so ruhen die in dem Beamtenver-
hältnis begründeten Rechte und Pflichten (§ 23 Abs. 1) weiter bis zum Eintritt in den Ruhestand. 
Die oberste Dienstbehörde kann den Beamten bzw. die Beamtin jedoch, wenn er bzw. sie weder 
dem Landtag mindestens zwei Wahlperioden angehört noch bei Beendigung der Mitgliedschaft 
im Landtag das 55. Lebensjahr vollendet hat, unter Übertragung eines Amtes im Sinne des Ab-
satzes 1 Satz 3 wieder in das frühere Beamtenverhältnis zurückführen; folgt der Beamte bzw. die 
Beamtin der Aufforderung zur Rückkehr nicht, so ist er bzw. sie mit Ablauf der ihm gesetzten 
Frist entlassen. Satz 2 gilt nicht, wenn der Beamte bzw. die Beamtin während der Dauer der Mit-
gliedschaft im Landtag Mitglied der Landesregierung gewesen ist.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für Wahlbeamte und Wahlbeamtinnen auf Zeit nur insoweit, als 
das von ihnen zuletzt bekleidete oder ein gleichwertiges Amt im Sinne des Absatzes 1 Satz 3 bei 
ihrem Dienstherrn besetzbar ist. Ist dies nicht der Fall, so gilt mit der Beendigung der Mitglied-
schaft im Landtag die Amtszeit, höchstens aber der Teil der Amtszeit, der bis zum Erreichen der 
Altersgrenze hätte zurückgelegt werden können, als abgeleistet.

§ 25 
Dienstzeiten im öffentlichen Dienst

Fußnoten zu § 25 Dienstzeiten im öffentlichen Dienst

§ 25 geändert durch Gesetz vom 18. Dezember 2014 (GV. NRW. S. 930), in Kraft getreten 
am 31. Dezember 2014.
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(1) Nach der Beendigung der Mitgliedschaft im Landtag wird den Beamtinnen und Beamten die 
Hälfte der Dauer der Mitgliedschaft als Erfahrungszeit angerechnet. Die Erfahrungszeit verlän-
gert sich ferner stets um die Hälfte der Zeit, in der die Rechte und Pflichten aus dem Beamten-
verhältnis nach § 24 Absatz 1 ruhen.

(2) Werden Beamte und Beamtinnen nicht nach § 24 in das frühere Beamtenverhältnis zurückge-
führt, so bleibt die bis dahin unter Berücksichtigung des Absatzes 1 erreichte Erfahrungsstufe für 
die Zeit nach der Beendigung der Mitgliedschaft im Landtag bis zum Eintritt in den Ruhestand 
unverändert.

(3) Die Zeit der Mitgliedschaft im Landtag gilt nicht als Dienstzeit im Sinne des Versorgungs-
rechts. Die Zeit nach der Beendigung der Mitgliedschaft im Landtag ist nur zu berücksichtigen, 
wenn Beamte und Beamtinnen nach § 24 in das frühere Beamtenverhältnis zurückgeführt wer-
den.

(4) Nach der Beendigung der Mitgliedschaft im Landtag ist die Zeit der Mitgliedschaft auf lauf-
bahnrechtliche Dienstzeiten, jedoch nicht auf die Probezeit und im Falle des § 23 Abs. 2 Satz 1 
nicht auf die Zeit des Vorbereitungsdienstes, anzurechnen.

§ 26 
Richter, Beschäftigte, Auszubildende

Fußnoten zu § 26 Richter, Beschäftigte, Auszubildende

§ 23 und § 26 geändert durch Artikel 1 des 7. ÄndGesetzes vom 5. Juli 2011 (GV. NRW. S. 
336), in Kraft getreten am 16. Juli 2011.

(1) Die §§ 22 bis 25 gelten entsprechend für Richter und Richterinnen des Landes. Für Beschäf-
tigte und die in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis stehenden Bediensteten des 
Landes, der Gemeinden, der Gemeindeverbände und der sonstigen der Aufsicht des Landes un-
terstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts gelten die §§ 22 
bis 25 sinngemäß.

(2) Nach Beendigung der Mitgliedschaft im Landtag ist bei Beschäftigten die Zeit der Mitglied-
schaft auf Dienst- und Beschäftigungszeiten anzurechnen; im Rahmen einer bestehenden zu-
sätzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung gilt dies nur im Hinblick auf Vorschriften, die 
die Anwartschaft oder den Anspruch dem Grunde nach regeln. Die Anrechnung im Rahmen einer 
bestehenden betrieblichen oder überbetrieblichen Altersversorgung richtet sich nach § 4 Abs. 2.

Siebter Teil

Fraktionen und fraktionslose Abgeordnete
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§ 27 
Fraktionen; Leistungen an fraktionslose Abgeordnete

Fußnoten zu § 27 Fraktionen; Leistungen an fraktionslose Abgeordnete

§ 20 und § 27 geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Januar 2018 (GV. NRW. S. 46), 
in Kraft getreten am 25. Januar 2018.

(1) Fraktionen sind Vereinigungen von mindestens fünf Prozent der Mitglieder des Landtags. Ein-
zelheiten über die Rechtsstellung und Finanzierung der Fraktionen werden in einem Fraktionsge-
setz geregelt.

(2) Abgeordnete, die keiner Fraktion oder Gruppe nach § 10 Fraktionsgesetz angehören, erhalten 
Leistungen in Höhe von 25 Prozent des Betrages je Fraktionsmitglied in entsprechender Anwen-
dung des § 4 Abs. 1 Satz 1 Fraktionsgesetz. § 3 Absatz 1, 3 und 4, § 4 Absatz 3, die §§ 5 bis 9 so-
wie § 12 des Fraktionsgesetzes gelten sinngemäß.

Achter Teil

Änderung von Rechtsvorschriften, 
Übergangsregelungen, In-Kraft-Treten

§ 28 
Übergangsregelung für die Angehörigen des öffentlichen Dienstes

(1) Auf Grund des § 2 des Landesrechtsstellungsgesetzes vom 25. April 1972 (GV. NRW. S. 100), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. Dezember 1977 (GV. NRW. S. 456), in den Ruhestand ge-
tretene Beamte und Beamtinnen, die in einen nach der Verkündung dieses Gesetzes zu wählen-
den Landtag gewählt werden, gelten mit dem Beginn ihrer Mitgliedschaft im Landtag als unter 
gleichzeitigem Ruhen der Rechte und Pflichten (§ 23 Abs. 1) wieder in das Beamtenverhältnis be-
rufen, sofern sie die allgemeinen Voraussetzungen für diese Berufung noch erfüllen; das gilt für 
Beamte und Beamtinnen auf Zeit nur insoweit, als in diesem Zeitpunkt ihre Amtszeit noch nicht 
abgelaufen ist. Ansprüche, die bis zum Ende der laufenden Wahlperiode des Landtags hinsicht-
lich der Anrechnung von Mandatszeiten als Dienstzeit im Sinne des Besoldungs-, des Versor-
gungs- und des Laufbahnrechts entstanden sind, bleiben erhalten.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für Richter und Richterinnen. Er gilt sinngemäß für Angestellte, de-
ren Arbeitsverhältnis auf Grund des § 7 des Landesrechtsstellungsgesetzes geruht hat.

§ 29 
Landesrechtsstellungsgesetz

Fußnoten zu § 29 Landesrechtsstellungsgesetz
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§ 1, § 12 und § 29 geändert, § 9, § 10, § 11, § 18 zuletzt geändert durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 19. Dezember 2019 (GV. NRW. S. 992), in Kraft getreten mit Wirkung vom 1. De-
zember 2019.

Die Vorschriften des Landesrechtsstellungsgesetzes gelten fort für Beamte und Beamtinnen, 
Richter und Richterinnen, die nach seinem § 2 in den Ruhestand getreten sind, und für Angestell-
te, deren Arbeitsverhältnis nach seinem § 7 ruhte, sofern sie spätestens mit dem Ende der ach-
ten Wahlperiode aus dem Landtag ausgeschieden sind und für Wahlbeamte und Wahlbeamtin-
nen auf Zeit, die nach seinem § 6 in den Ruhestand getreten sind, sofern sie spätestens mit dem 
Ende der achten Wahlperiode aus dem Bundestag ausgeschieden sind.

§ 30 
Anrechnung von Zeiten für das Übergangsgeld

Zeiten der Mitgliedschaft im Landtag, die vor In-Kraft-Treten dieses Gesetzes liegen, werden bei 
der Berechnung des Zeitraumes, für den Übergangsgeld zu zahlen ist, berücksichtigt, soweit 
nicht die frühere Zeit durch die Gewährung eines Übergangsgeldes bereits abgegolten wurde.

§ 31 
Weitergeltung alten Rechts

Fußnoten zu § 31 Weitergeltung alten Rechts

§ 31 zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Dezember 2019 (GV. NRW. S. 
992), in Kraft getreten am 1. Juli 2020.

(1) Zeiten der Mitgliedschaft im Landtag bis zum Beginn der 14. Wahlperiode werden nach dem 
Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Landtags Nordrhein-Westfalen vom 24. 
April 1979, zuletzt geändert durch Gesetz vom 27. Januar 2004, abgegolten. Abweichend von § 
26 des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Landtags Nordrhein-Westfalen 
vom 24. April 1979, zuletzt geändert durch Gesetz vom 27. Januar 2004, werden die Berechnun-
gen auf zwei Nachkommastellen kaufmännisch gerundet durchgeführt.

(2) An die Stelle der steuerpflichtigen Entschädigung nach § 5 Absatz 1 des Gesetzes über die 
Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Landtags Nordrhein-Westfalen vom 24. April 1979 (GV. 
NRW. S. 238), zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 27. Januar 2004 (GV. NRW. S. 
30), tritt ein Bemessungssatz von 60,09 Prozent der Abgeordnetenbezüge nach § 5 Absatz 1 
Satz 1. Für die Zusatzbezüge nach § 5 Absatz 2 für Präsidenten und Präsidentinnen beträgt der 
Bemessungssatz 60,09 Prozent, für Vizepräsidenten und -präsidentinnen 30,05 Prozent der Ab-
geordnetenbezüge nach § 5 Absatz 1 Satz 1.
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(3) Soweit Anspruch auf Leistungen nach § 20 des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der 
Mitglieder des Landtags Nordrhein-Westfalen vom 24. April 1979, zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 27. Januar 2004, besteht, richtet sich die Höhe nach § 13 dieses Gesetzes.

(4) Übergangsgeld aus der Mitgliedschaft im Europäischen Parlament, dem Deutschen Bundes-
tag oder einem anderen Landesparlament wird auf Leistungen nach dem Gesetz über die 
Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Landtags Nordrhein-Westfalen vom 24. April 1979, zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 27. Januar 2004, entsprechend § 22 Absatz 6 des genannten Ge-
setzes angerechnet, wenn nicht die Vorschriften des anderen Parlaments ein Ruhen, Entfallen 
oder eine Anrechnung anordnen.

(5) Soweit nach dem Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Landtags Nordrhein- 
Westfalen vom 24. April 1979, zuletzt geändert durch Gesetz vom 27. Januar 2004, Ansprüche 
der überlebenden Ehegatten von ehemaligen Mitgliedern des Landtags bestehen, können diese 
Ansprüche auch von eingetragenen Lebenspartnern oder -partnerinnen geltend gemacht wer-
den. Witwengeld- und Witwergeldansprüche von Witwen und Witwer, die vor dem Inkrafttreten 
dieses Gesetzes eine Lebenspartnerschaft begründet haben, erlöschen mit dem Ende des Mo-
nats des Inkrafttretens dieses Gesetzes.

§ 31a 
Versorgungsausgleich

Fußnoten zu § 31a Versorgungsausgleich

§ 31a eingefügt durch Artikel 1 des 7. ÄndGesetzes vom 5. Juli 2011 (GV. NRW. S. 336), in 
Kraft getreten am 16. Juli 2011.

(1) Anrechte auf Altersentschädigung nach dem Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Mitglie-
der des Landtags Nordrhein-Westfalen vom 24. April 1979, zuletzt geändert durch Gesetz vom 
27. Januar 2004, oder Renten aufgrund der Satzung der Hilfskasse beim Landtag Nordrhein- 
Westfalen werden intern geteilt.

(2) Die Bewertung der Altersentschädigung bzw. Hilfskassenrente erfolgt nach § 39 Versor-
gungsausgleichsgesetz (unmittelbare Bewertung).

(3) Soweit die Ehe während der Mandatszeit nur zeitweise bestanden hat oder im Zeitpunkt des 
Eintritts der Rechtshängigkeit des Scheidungsantrages eine Mindestmitgliedschaftsdauer noch 
nicht erreicht ist, wird die in die Mandatszeit fallende Ehezeit mit dem auf diesen Zeitraum entfal-
lenden Prozentsatz bewertet. Die Ehezeit innerhalb der Mindestmitgliedschaftszeit wird dabei 
mit dem entsprechenden Anteil der Mindestversorgung berücksichtigt.

(4) Bei einem nach § 10 Absatz 1 Versorgungsausgleichgesetz übertragenen Anrecht werden 
Zahlungen ab dem Zeitpunkt geleistet, ab dem die ausgleichsberechtigte Person einen Leis-
tungsanspruch aus dem gesetzlichen Alterssicherungssystem hat, dem er oder sie angehört 
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oder einen Leistungsanspruch in der gesetzlichen Rentenversicherung hätte, wenn er oder sie 
einem solchen System nicht angehört.

(5) Mit dem Tod der ausgleichsberechtigten Person geht der Anspruch auf deren Hinterbliebene 
über. Absatz 4 gilt entsprechend.

(6) Der Ausgleichswert wird als Prozentsatz des nach § 31 Absatz 2 ermittelten Bemessungsbe-
trages festgesetzt.

§ 32 
Hilfskasse beim Landtag Nordrhein-Westfalen

Zur Vorsorge für Alter und Invalidität und zur Unterstützung des überlebenden Ehegatten und 
der Waisen ist für die Abgeordneten, die vor In-Kraft-Treten des Gesetzes über die Rechtsver-
hältnisse der Mitglieder des Landtags Nordrhein-Westfalen vom 24. April 1979, zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 27. Januar 2004, dem Landtag Nordrhein-Westfalen ab 1. September 1965 
angehört und zu diesem Zeitpunkt das 62. Lebensjahr noch nicht vollendet hatten, eine Hilfskas-
se in der Rechtsform einer Körperschaft des öffentlichen Rechts eingerichtet. Die dazu ergange-
nen Regelungen im Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Landtags Nordrhein- 
Westfalen vom 24. April 1979, zuletzt geändert durch Gesetz vom 27. Januar 2004, bleiben un-
berührt. Im Übrigen gilt § 31 Abs. 2.

§ 33 
Besitzstandswahrung beim Übergangsgeld

(1) Übergangsgeld nach diesem Gesetz wird erstmalig gezahlt, wenn das Ausscheiden aus dem 
Landtag nach Beginn der 14. Wahlperiode erfolgt.

(2) Abweichend von § 9 erhalten die Mitglieder des Landtags, die sowohl am Ende der 13. als 
auch zu Beginn der 14. Wahlperiode dem Landtag angehören, bei ihrem Ausscheiden aus dem 
Landtag nacheinander Übergangsgeld nach § 11 des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der 
Mitglieder des Landtags Nordrhein-Westfalen vom 24. April 1979, zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 27. Januar 2004, für Mandatszeiten bis zum Ende der 13. Wahlperiode und den Aufsto-
ckungsbetrag nach § 9 Abs. 3 bis 6 dieses Gesetzes für Mandatszeiten ab Beginn der 14. Wahl-
periode. Insgesamt wird Übergangsgeld höchstens für zwei Jahre gewährt.

§ 34 
Besitzstandswahrung bei der Altersentschädigung, Optionsrecht

Fußnoten zu § 34 Besitzstandswahrung bei der Altersentschädigung, Optionsrecht

§ 34 Abs. 1 u.2 neu gefasst durch 1. ÄndG v. 15.12.2005 (GV. NRW. S. 951), in Kraft getreten 
mit Wirkung vom 8. Juni 2005.
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(1) Abweichend von § 10 erhalten die Mitglieder des Landtags, die bis zum Ende der 14. Wahlpe-
riode eine Mitgliedschaft von mehr als siebeneinhalb Jahren erreichen können, auf Antrag für die 
Mandatszeit bis zum Ende der 14. Wahlperiode Leistungen nach §§ 12 bis 14, 22 Abs. 3 bis 8 des 
Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Landtags Nordrhein-Westfalen vom 24. 
April 1979 (GV. NRW. S. 238), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27. Januar 2004 (GV. NRW. S. 
30).

(2) Der Antrag nach Absatz 1 ist innerhalb von 6 Monaten nach Beginn der Mitgliedschaft im 
Landtag, jedoch nicht vor Beginn der 14. Wahlperiode, beim Präsidenten bzw. der Präsidentin 
des Landtags Nordrhein-Westfalen schriftlich zu stellen und wirkt zurück auf den Beginn der 
Mitgliedschaft im Landtag ab der 14. Wahlperiode.

(3) Bei einer Entscheidung nach Absatz 1 werden die Abgeordnetenbezüge in Höhe des Pflicht-
beitrages zum Versorgungswerk gekürzt.

(4) Wird eine Entscheidung nach Absatz 1 getroffen, erhalten diejenigen Abgeordneten, die vor 
Erreichen einer Mitgliedschaftsdauer von mehr als siebeneinhalb Jahren aus dem Landtag aus-
scheiden oder ihre Mitgliedschaft im Landtag auf Grund § 5 Nr. 2 Landeswahlgesetz verlieren, 
abweichend von § 18 Abs. 2 für die Zeit der Mitgliedschaft im Landtag eine Versorgungsabfin-
dung gemäß § 16 des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Landtags Nord-
rhein-Westfalen vom 24. April 1979, zuletzt geändert durch Gesetz vom 27. Januar 2004.

§ 35 
Datenschutz

Fußnoten zu § 35 Datenschutz

§ 35 aufgehoben durch Artikel I des Gesetzes vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 544), 
in Kraft getreten am 8. Oktober 2014; neu eingefügt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. 
Dezember 2019 (GV. NRW. S. 992), in Kraft getreten mit Wirkung vom 1. Dezember 2019.

Der Präsident bzw. die Präsidentin des Landtags darf personenbezogene Daten verarbeiten, so-
weit dies für die Gewährung von Leistungen und die Erfüllung von Verpflichtungen nach diesem 
Gesetz erforderlich ist. Dies gilt auch für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die 
in §§ 10 und 32 genannten Körperschaften des öffentlichen Rechts. Für Ansprüche nach § 13 gilt 
§ 84 des Landesbeamtengesetzes sinngemäß

§ 36 
In-Kraft-Treten

Fußnoten zu § 36 In-Kraft-Treten
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Artikel II Nr. 1 des Fünften Gesetzes zur Änderung des Abgeordnetengesetzes vom 9. De-
zember 2008 (GV. NRW. S. 770) geändert durch Gesetz vom 30. Juni 2009 (GV. NRW. S. 
380), in Kraft getreten mit Wirkung vom 30. Juni 2009.

(1) Das Gesetz tritt mit Beginn der 14. Wahlperiode in Kraft. Leistungen nach den §§ 5 und 6 wer-
den erstmalig mit Beginn der 14. Wahlperiode des Landtags Nordrhein-Westfalen gezahlt.

(2) Die in den Landtag der 14. Wahlperiode gewählten Bewerber und Bewerberinnen, die nicht 
dem Landtag der 13. Wahlperiode angehört haben, erhalten ab dem Tag der Annahme der Wahl 
Entschädigungen nach den §§ 5, 6 Abs. 1 bis 3 und 5, 20 und 21 des Gesetzes über die Rechts-
verhältnisse der Mitglieder des Landtags Nordrhein-Westfalen vom 24. April 1979, zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 27. Januar 2004.

(3) Unbeschadet § 18 Abs. 1 Satz 3 und 4 erhalten die Mitglieder des 14. Landtags, die dem 
Landtag bereits in der 13. Wahlperiode angehört haben, ab Beginn der 14. Wahlperiode Leistun-
gen nach diesem Gesetz. Soweit für den Monat, in den der Beginn der Wahlperiode fällt, bereits 
Leistungen nach dem Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Landtags Nord-
rhein-Westfalen vom 24. April 1979, zuletzt geändert durch Gesetz vom 27. Januar 2004, ge-
zahlt worden sind, erfolgt eine Verrechnung.

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Für den 
Innenminister 

der Finanzminister

Zusatz 
(Artikel II Nummer 3 des Ersten Gesetzes zur Änderung des Abgeordnetengesetzes vom 15. De-

zember 2005 (GV. NRW. S. 951))

3. Übergangsvorschrift zum Ersten Gesetz zur Änderung des Abgeordnetengesetzes

Für die Abgeordneten, die bei Verkündung dieses Gesetzes bereits Mitglieder des Landtags sind 
und durch dieses Gesetz das Optionsrecht nach § 34 erwerben, gilt abweichend von § 34 Abs. 2 
eine Frist zur Ausübung des Wahlrechts von 3 Monaten nach Verkündung dieses Gesetzes.

 

Zusatz 
(Artikel II Nummer 1 des Fünften Gesetzes zur Änderung des Abgeordnetengesetzes vom 9. De-

zember 2008 (GV. NRW. S. 770))

Übergangsregelung für die 14. Wahlperiode
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Für die Dauer der 14. Wahlperiode werden die Abgeordnetenbezüge nach dem Verfahren gem. § 
15 angepasst. Abweichend von § 15 wird der Anpassungszeitpunkt auf den 1. Januar 2010 fest-
gesetzt.

 

Zusatz 
(Artikel 2 Nummer 1 des Achten Gesetzes zur Änderung des Abgeordnetengesetzes vom 14. Fe-

bruar 2012 (GV. NRW. S. 96))

 

Übergangsregelung für die Dauer der 15. Wahlperiode

 

§ 5 Absatz 2 gilt mit der Maßgabe, dass sich die zusätzlichen monatlichen Bezüge für den Präsi-
denten bzw. die Präsidentin und ihre Stellvertreter und Stellvertreterinnen für die Dauer der 15. 
Wahlperiode nach den monatlichen Abgeordnetenbezügen bemessen, wie sie sich ohne eine Er-
höhung des Pflichtbeitrages um 500 Euro dargestellt hätten.
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